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Absender











Zutreffendes bitte ankreuzen
x
oder ausfüllen











Antrag bitte an das Staatliche Umweltamt senden.









Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
Unser Zeichen
Abgabenummer

Ort, Datum
ONKz.      Fernsprech-Nr.    Durchwahl-Nr.

Vollzug der Abwasserabgabengesetze;
Veranlagungsjahr 20 .....

Antrag auf Berücksichtigung von Nachklärteichen

nach § 3 Abs. 3 AbwAG und § 1 ThürAbwAG
Abgabetermin: spätestens 31.12.

vor Veranlagungsjahr

________ Anlagen

Die Abwassereinleitung wurde mit folgendem Bescheid zugelassen:

Behörde


Datum
Reg.-Nr.

Bezeichnung des Gewässers, das für die Nachklärung verwendet wird



Messtischblatt 
:


Hochwert
:



Rechtswert :

Begründung:

Dieses Gewässer wurde zum Zweck der Nachklärung
(   errichtet

(   umgestaltet.

Dem Antrag ist als Anlage eine Beschreibung des Nachklärteiches sowie seiner Einrichtungen und Wirkungsweise beigefügt. Diese Nachkläreinrichtungen werden von mir betrieben und unterhalten. Ich schätze den Wirkungsgrad der zum Zweck der Nachklärung errichteten und betriebenen Einrichtungen auf:

Schadstoffe und Schadstoffgruppen 
Wirkungsgrad in %

oxidierbare Stoffe als chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)


Phosphor (P)


Stickstoff (N)


adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)


Quecksilber (Hg)


Cadmium (Cd)


Chrom (Cr)


Nickel (Ni)


Blei (Pb)


Kupfer (Cu)


Giftigkeit gegenüber Fischen (GF)


Unterschrift

________________________________________
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Erläuterungen zum Antrag auf Berücksichtigung von Nachklärteichen:

Nachklärteiche im Sinne des § 3 AbwAG sind Anlagen in einem Gewässer im Sinne des § 1 Wasserhaushaltsgesetzes, die einer Kläranlage räumlich und klärtechnisch unmittelbar zugeordnet sind und in denen durch Einrichtungen, die zum Zweck der Nachklärung errichtet und betrieben werden, eine Verminderung der Schädlichkeit des vom Abgabepflichtigen eingeleiteten Abwassers erzielt wird.

Die natürliche Selbstreinigung des Gewässers sowie das Absetzen von Schmutzstoffen können nicht abgabemindernd geltend gemacht werden. Die bloße Verdünnung des Abwassers bleibt ebenfalls unberücksichtigt.

Für jeden bewerteten Schadstoffparameter ist die geschätzte Verminderung der Schädlichkeit als Jahresmittel des Wirkungsgrades der Nachklärung in Prozent anzugeben.

Die Anforderungen nach § 7a Wasserhaushaltsgesetz oder schärfere Anforderungen nach dem die Abwassereinleitung zulassenden Bescheid vor Einleitung in den Nachklärteich sind einzuhalten.
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